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1 Aufgabenstellung 
Aufgabenstellung war eine Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse zur 
5. Änderung des Flächennutzungsplan 2006-2021 „Erweiterung Sportzentrum + Südlich Schule + Sport-
zentrum“ sowie zum Bebauungsplan „Schule und Sportzentrum, 2. Erweiterung“ in Sachsenheim, 
Gemarkung Großsachsenheim, Landkreis Ludwigsburg.  

Im Zuge der Übersichtsbegehung soll geprüft werden, ob gegebenenfalls artenschutzrechtliche 
Belange im Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen sind.  

Zur detaillierten Abgrenzung und Planung siehe Abbildungen 1 und 2.  

 

 

2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
Das Untersuchungsgebiet liegt am südlichen Ortsrand des Sachsenheimer Ortsteiles Groß-
sachsenheim auf den Flste. Nrn. 116/6, 2475, 2482, 2485, 2487, 3383/1 sowie Teilbereiche der 
Flurstücke 114, 117, 2233, 2483, 2488/1, 2491, 2493 und 2494 und umfasst ca. 1,9 ha. Nördlich 
grenzt eine Sportanlage und das Sportzentrum an, westlich die „Oberriexinger Straße“. Östlich des 
Untersuchungsgebiets liegen Ackerflächen, südlich ein schmaler Ackerstreifen und Freizeitgärten. 

Im Untersuchungsgebiet liegen keine nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG B.-W. geschützten 
Biotope, Naturdenkmäler und Schutzgebiete. Das nördlich des Untersuchungsgebiets liegende Biotop-
Nr. 170201182705 „Feldhecken nördlich Lange Furche“ ist nicht mehr existent. 

Im Untersuchungsgebiet liegen Kernraum und Suchraum des Biotopverbunds mittlerer Standorte, 
die jedoch überwiegend überbaut sind (LUBW 2021).  

 
 

 
Abb. 1: Luftbild mit Abgrenzung Untersuchungsgebiet (LUBW, 2021) 
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Abb. 2: 5. Änderung des Flächennutzungsplan 2006-2021 „Erweiterung Sportzentrum + Südlich 

Schule + Sportzentrum“ (KMB PLAN | WERK | STADT GMBH, 2021) 
 

 

 
Abb. 3: Geltungsbereich des Bebauungsplans/Planentwurf 
 (KMB PLAN | WERK | STADT GMBH, 2020) 
 
 

 
Abb. 4: Ansicht von Westen auf das Untersuchungsgebiet 
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Abb. 5: Der Kindergarten im westlichen Untersuchungsgebiet 
 
 

 
Abb. 6: Freigelände Kindergarten 
 

 

 
Abb. 7: Neubau auf der im Luftbild Abb. 1 noch als Wiese ausgebildeten Fläche 
 zwischen den beiden Bestandsgebäuden 
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Abb. 8: Der Kindergarten im östlichen Untersuchungsgebiet 
 
 

 
Abb. 9: Die geplante Erweiterungsfläche wird derzeit als Baustraße und Lagerfläche  genutzt 
 

 
Abb. 10: Ackerbrache im östlichen Untersuchungsgebiet 
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Abb. 11: Parkplätze im westlichen Untersuchungsgebiet an der „Oberriexinger Straße“ 
 
 

 
Abb. 12: Ziergehölze und niedrige Hecken entlang der Zäune 
 

 

 
Abb. 13: Streuobstbestand auf Flst. Nr. 2485 
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Abb. 14: Revieranzeigendes Haussperlings- Abb. 15: Nest des Buchfinks in einem Baum 

Männchen in einem Lüftungsrohr  in der Freifläche des Kindergartens 
an der Fassade des Kindergarten   

 

 

3 Rechtliche Grundlagen Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
§ 7 BNatSchG definiert, welche Tier- und Pflanzenarten besonders bzw. streng geschützt sind. 
Nach § 7 Abs. (2) Nr. 13 sind besonders geschützte Arten: 
a) Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

b) nicht unter Buchstabe a) fallende 
aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) aufgeführt 

sind, 
bb) „europäische Vogelarten“ (Artikel 1 VS-RL) 

c) Tier- und Pflanzenarten des Anhang 1, Spalte 2 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
 
Gemäß § 7 Abs. (2) Nr. 14 sind streng geschützte Arten: besonders geschützte Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

c) in Anhang 1, Spalte 3 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) aufgeführt sind. 
 
Die streng geschützten Arten sind demnach eine Teilmenge der besonders geschützten Arten. 

Der § 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift für den Artenschutz, die für die besonders und 
streng geschützten Tier- und Pflanzenarten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen 
definiert. 
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Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

 

4 Methodik 
Die Übersichtsbegehung wurde am 25.02.2021 durchgeführt. Dabei erfolgte eine Erfassung 
potenzieller Habitate nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit der FFH-
Richtlinie (Anhang IV) bzw. der Vogelschutzrichtlinie (Rote Liste Arten zzgl. Vorwarnlistenarten) 
geschützter Tierarten.  

Des Weiteren wurde eine Habitatpotenzialanalyse nach dem Zielartenkonzept Baden-Württemberg 
(ZAK) (LUBW 2021) durchgeführt. 

 

 

5 Habitatpotenzialanalyse 
Anhand der Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet wurde eine Habitatpotenzialanalyse unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der faunistischen Übersichtsbegehung sowie des ZAK (LUBW 
2021) durchgeführt. Dabei wurden nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützte Arten (in 
Verbindung mit europarechtlich geschützten Arten) betrachtet.  

Aufgrund der Habitatstrukturen ist ein Vorkommen geschützter und gefährdeter Brutvogelarten 
zunächst nicht auszuschließen.  

Teilweise können Vorkommen der im Zielartenkonzept Baden-Württemberg für den Naturraum und 
die Habitatstrukturen angegebenen Brutvogelarten jedoch aufgrund fehlender Ausbildung der 
Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. 

Das Untersuchungsgebiet ist größtenteils überbaut, zum Einen durch zwei bereits bestehende 
neuere Kindergärten, ein weiteres Gebäude ist im Rohbaustadium. Die Freiflächen im Umfeld der 
Gebäude werden als Parkplatz-, Erschließungsfläche und Spielplatz genutzt. Älterer Baumbestand 
und Bäume mit Baumhöhlen sind nicht vorhanden. Die Kindergärten sind eingezäunt, entlang der 
Zäune sind teilweise niederwüchsige Hecken und Ziersträucher gepflanzt. Die Spielplatzflächen 
werden gärtnerisch gepflegt. Im südlichen Untersuchungsgebiet liegt eine ehemals ackerbaulich 
genutzte Fläche, auf der zuletzt Mais angebaut wurde. Teilweise wird sie als Erschließungsstraße 
für den Neubau des Kindergartens zwischen den beiden Bestandsgebäuden. Im südlichen Unter-
suchungsgebiet liegt auf den Flste. Nrn. 2485 und 2488/1 auf z.T. als Freizeitgrundstücke 
genutzten Wiesen ein kleiner Streuobstbestand (zwei Baumreihen).   netto ca. 1.400 m² 

Insgesamt wurden 13 Vogelarten im Untersuchungsgebiet und im Umfeld nachgewiesen. Von den 
nachgewiesenen Vogelarten können sieben als Vogelarten mit Brutverdacht im Untersuchungsgebiet 
gewertet werden bzw. wurden nachgewiesen. Für den Haussperling besteht Brutverdacht im Kinder-
garten im westlichen Untersuchungsgebiet, zwei Männchen konnten revieranzeigend in Lüftungsrohren 
an der Holzfassadenverkleidung festgestellt werden. Geeignete Brutplätze liegen möglicherweise hinter 
der in Stachetenausführung angebrachten Fassadenverkleidung. Der Haussperling ist Art der landes- 
und bundesweiten Roten Liste (RL V, „Vorwarnliste“). Die Feldlerche wurde revieranzeigend im 
weiteren Umfeld in den Ackerflächen östlich des Untersuchungsgebiets festgestellt. Sie ist Art der 
landes- und bundesweiten Roten Liste (RL 3, „gefährdet“).  
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Der Star wurde revieranzeigend im Streuobstbestand südlich des Untersuchungsgebiet festgestellt. Er 
ist Art der bundesweiten Roten Liste (RL 3). Ebenfalls im Streuobstbestand konnte der Feldsperling 
revieranzeigend festgestellt werden. Er ist Art der landes- und bundesweiten Roten Liste (RL V). 

Zu berücksichtigen bei der geringen Anzahl festgestellter Vogelarten ist der frühe Zeitpunkt der 
Übersichtsbegehung im Februar noch weitgehend außerhalb der Aktivitäts- und Anwesenheitszeit von 
Vogelarten. Ein Vorkommen streng geschützter Brutvogelarten und Vogelarten des Anhang I der VS-
RL ist aufgrund der Habitatstrukturen, der Kleinräumigkeit des Untersuchungsgebiets sowie der 
Ortsrandlage jedoch weitgehend auszuschließen. 
 
Tab. 1: Arten im Untersuchungsgebiet. 

B: Brutverdacht, BVU: Brutvogel im Umfeld; NG: Nahrungsgast; RL: Rote Liste, BW: Baden-
Württemberg, D: Deutschland, 1: Vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet; 3: gefährdet, 
P: Potenziell gefährdet, G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V: Vorwarnliste, R: Art mit 
geografischer Restriktion D: Datengrundlage unzureichend; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz, 
§ besonders geschützte Art, §§ Streng geschützte Art; VS-RL: Vogelschutzrichtlinie: * Art. 1, Anh 
I: Anhang I der VS-RL 

Nr. Artname (deutsch) Art Status RL BW RL D 
geschützt 

nach 
BNatSchG 

VS-RL

1. Amsel Turdus merula B - - § * 
2. Blaumeise Parus caeruleus B - - § * 
3. Buchfink Fringilla coelebs B - - § * 
4. Feldsperling Passer montanus B V V § * 
5. Haussperling Passer domesticus B V V § * 
6. Kohlmeise Parus major B - - § * 
7. Star Sturnus vulgaris B - 3 § * 
8. Elster Pica pica BVU/NG - - § * 
9. Grünfink Carduelis chloris BVU/NG - - § * 
10. Haustaube Columba livia domestica BVU/NG - - § * 
11. Rabenkrähe Corvus corone BVU/NG - - § * 
12. Feldlerche Alauda arvensis BVU 3 3 § * 
13. Ringeltaube Columba palumbus BVU - - § * 

 
ZAK-Status:  
LA = Landesart Gruppe A; LB = Landesart Gruppe B; N = Naturraumart; z = zusätzliche Zielart 
Untersuchungsrelevanz:  
1 = Arten, von denen mögliche Vorkommen bei vorhandenem Habitatpotenzial immer systematisch und 

vollständig lokalisiert werden sollten; die Beurteilung des Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen 
im Rahmen einer Übersichtsbegehung.  

2 = Arten, die bei vorhandenem Habitatpotenzial auf mögliche Vorkommen geprüft werden sollten; im Falle 
kleiner isolierter Populationen durch vollständige systematische Erfassung; bei weiterer Verbreitung im 
Untersuchungsgebiet durch Erfassung auf repräsentativen Probeflächen; die Bewertung des 
Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen im Rahmen einer Übersichtsbegehung. 

3 = Arten,die vorrangig der Herleitung und Begründung bestimmter Maßnahmentypen dienen; mögliche 
Vorkommen sind nach Auswahl durch das EDV-Tool nicht gezielt zu untersuchen. 

n.d. = Nicht definiert; Untersuchungsrelevanz bisher nur für die im Projekt vertieft bearbeiteten Artengruppen 
definiert. 
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5.1 Vögel 

Tab. 2: Prüfliste Vögel 

Artname (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs-
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Baumpieper Anthus trivialis N 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Feldlerche Alauda arvensis N 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Grauammer Emberiza calandra LA 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Grauspecht Picus canus  N 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Halsbandschnäpper Ficedula albicollis LB 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Haubenlerche Galerida cristata LA 3 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Kiebitz Vanellus vanellus LA 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Rauchschwalbe Hirundo rustica N 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Rebhuhn Perdix perdix LA 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Steinkauz Athene noctua N 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Wachtelkönig Crex crex LA 3 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Weißstorch Ciconia ciconia N 2 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Wendehals Jynx torquilla LB 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Busch- und 
Baumfreibrüter  - - Vorkommen nachgewiesen  

(z.B. Buchfink) 

Gebäudebrüter  - - Vorkommen nachgewiesen  
(z.B. Haussperling) 

Gewässer- und 
Röhrichtbrüter  - - 

Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

Baumhöhlenbrüter  - - Vorkommen nachgewiesen  
(z.B. Feldsperling, Star) 

Bodenbrüter  - - Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen

 

5.2 Reptilien  

Tab. 3: Prüfliste Reptilien 

Artname (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet  

Zauneidechse Lacerta agilis N 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

 
Ein Vorkommen der Zauneidechse ist aufgrund fehlender Habitatstrukturen, auch im näheren 
Umfeld, auszuschließen. 
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5.3 Amphibien 
Es sind keine aquatischen und terrestrischen Lebensräume für Amphibienarten, auch im näheren 
Umfeld, vorhanden. Ein Vorkommen ist daher aufgrund fehlender Habitatstrukturen auszuschließen.  

 

5.4 Holzbewohnende Käferarten und Falterarten 

Tab. 4: Prüfliste Holzbewohnende Käferarten, Falterarten 

Artname (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet  

Hirschkäfer Lucanus cervus N n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht vollständig 
auszuschließen 

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LA n.d. 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht vollständig 
auszuschließen 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Phengaris 
nausithous LB 3 

Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht vollständig 
auszuschließen 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar LB 3 
Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht vollständig 
auszuschließen 

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus 
proserpina LB n.d. 

Vorkommen aufgrund Habitat-
strukturen nicht vollständig 
auszuschließen 

Baumbestand mit entsprechenden Habitatstrukturen für holzbewohnende Käferarten (Totholz, 
Höhlen und Baumspalten) ist mit dem Streuobstbestand im südlichen Untersuchungsgebiet in 
geringem Umfang vorhanden. Ein Vorkommen kann daher nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Das Vorkommen von Falterarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann nicht vollständig ausge-
schlossen werden, da ggfs entsprechende Eiablage- und Raupennahrungspflanzen vorhanden sind. 

 

5.5 Säugetiere 

Tab. 5: Prüfliste Säugetiere 

Artname (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Fransenfledermaus Myotis nattereri LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Graues Langohr Plecotus austriacus LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Großes Mausohr Myotis myotis N n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 



Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse zum Bebauungsplan 
„Schule und Sportzentrum, 2. Erweiterung“ in Sachsenheim-Großsachsenheim Seite 11 

 

Tab. 5: Prüfliste Säugetiere 

Artname (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Mopsfledermaus Barbastella 
barbastellus LA n.d. 

Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus LA n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Braunes Langohr Plecotus auritus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Haselmaus Muscardinus 
avellanarius  n.d. Vorkommen aufgrund fehlender 

Habitatstrukturen auszuschließen 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Mückenfledermaus Pipistrellus 
pygmaeus  n.d. 

Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Zwergfledermaus Pipistrellus 
pipistrellus  n.d. 

Vorkommen von Quartieren 
aufgrund Habitatstrukturen nicht 
vollständig auszuschließen 

 

Baumbestand mit entsprechenden Habitatstrukturen für baumhöhlenbewohnende Fledermausarten 
ist mit dem Streuobstbestand im südlichen Untersuchungsgebiet in sehr geringem Umfang vor-
handen. Eine Nutzung der Hohlräume hinter der Fassadenverkleidung des Kindergartens im west-
lichen Untersuchungsgebiet als Tagesversteck (Zwischenquartier, Einzelhangplatz) der Zwergfleder-
maus ist nicht vollständig auszuschließen. Hier sind jedoch keine baulichen Veränderungen vorge-
sehen.  

 

5.6 Weitere Arten 
Ein Vorkommen weiterer nach BNatSchG geschützter und artenschutzrechtlich relevanter Arten 
kann aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. 
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6 Artbezogene Konfliktanalyse 
6.1 Methodik der artbezogenen Wirkprognose 
In der artbezogenen Wirkprognose bzw. Konfliktanalyse ist zu prüfen, ob für die ausgewählten 
relevanten Arten die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bzw. der Art. 12 und 13 FFH-RL bzw. 
Art. 5 VRL eintreten.  

Bei der Wirkungsprognose werden die relevanten Arten systematisch unterschieden in: 
- nach Anhang IV FFH-RL geschützte Arten, 
- Europäische Vogelarten, 
- sonstige besonders oder streng geschützte Arten. 

Die Prüfung der Verbotstatbestände erfolgt für jede Art bzw. Artengruppe. Innerhalb der 
Konfliktanalyse werden die Beeinträchtigungen, denen die Art ausgesetzt ist, ermittelt. Dabei 
werden die projektspezifischen Wirkfaktoren den spezifischen Empfindlichkeiten der jeweiligen Art 
gegenübergestellt. Es wird geprüft, welche der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG für die relevanten Arten zutreffen bzw. zu erwarten sind. Bei dieser artbezogenen 
Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote werden die in Kap. 6.2 
genannten artspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung / Minderung von Beeinträchtigungen der 
im Untersuchungsgebiet vorkommenden besonders und streng geschützten Arten berücksichtigt. 
Als Maßstab für die Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote des § 44 BNatSchG wird 
das einzelne Individuum betrachtet.  

 

6.2 Artspezifische Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung von Beeinträchtigungen sowie 
Schutzmaßnahmen während des Baus gemäß § 19 BNatSchG 

Bei der Prüfung der spezifischen Verbotstatbestände können bestimmte konfliktmindernde 
Maßnahmen berücksichtigt werden. Diese zählen in Anlehnung an das Guidance Document der 
EU (EUKOMMISION 2006) zu den so genannten CEF-Maßnahmen (measures which ensure the 
continuous ecological functionality of a concrete breeding site/resting place – Maßnahmen zur 
Sicherstellung der dauerhaften ökologischen Funktion der Habitate oder Standorte). Diese 
Maßnahmen können bereits durch andere Planungsgrundlagen (Umweltbericht, Bebauungsplan) 
aufgrund festgestellter erheblicher Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft bzw. der Schutz- 
und Erhaltungsziele festgesetzt worden sein. Des Weiteren können, um vorhabensbedingte Beein-
trächtigungen zu mindern, zusätzliche, sich aus den Erfordernissen des Artenschutzes ergebende 
Maßnahmen, entwickelt werden. Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter Berück-
sichtigung dieser Vorkehrungen und deren Wirksamkeit.  

 

6.2.1 Vermeidungsmaßnahme V 1 
6.2.1.1 Konflikt: Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG).  
Baubedingte Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten busch- und baumbewohnender Vogel- 
und Fledermausarten.  

6.2.1.2 Maßnahme: Schutz vorhabensbedingt nicht betroffener Bäume 
Die nicht vorhabensbedingt in Anspruch genommenen Gehölzbestände sind vor baubedingten 
Beeinträchtigungen zu schützen und zu erhalten. 

Ein Befahren oder eine Lagerung von Materialien ist nicht zulässig. Die Maßnahme sieht den 
Schutz von Einzelbäumen während des Baubetriebs vor. Die Einzelbäume sind durch Bretter-
mantel bzw. flächige Bestände durch einen Schutzzaun gegen mechanische Beschädigung, Ver-
dichtung des Wurzelraumes sowie Bodenauftrag und -abtrag im Baubereich zu schützen. Während 
der Bauzeit sind Schutzzäune aufzustellen. Die Schutzmaßnahmen erfolgen entsprechend den 
Regelungen in der DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen in Verbindung mit den in der RAS-LP 4 getroffenen Regelungen. Vor Beginn der 
Baumaßnahmen sind der Stadt Sachsenheim Pläne zum Baumschutz vorzulegen bzw. die 
Maßnahmen abzustimmen.  
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6.2.2 Vermeidungsmaßnahme V 2 
6.2.2.1 Konflikt: Tötung oder Verletzung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) bzw. Erhebliche Störung 

(§ 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG).  
Baubedingte Störungen sowie Tötung und Verletzung gebüsch- und baumbewohnender Vogel-
arten in Niststätten in den Gehölzbeständen im Untersuchungsgebiet.  

6.2.2.2 Maßnahme: Festlegung Rodungszeitraum  
Eine Rodung der nicht zu erhaltenden Gehölze im Untersuchungsgebiet ist nur im Zeitraum von 
01. Oktober bis einschließlich 28. Februar zulässig (außerhalb der Brutzeiten der Vogelarten).  

 

 

7 Fazit 
Über die Übersichtsbegehung Artenschutz i.V.m. der Habitatpotenzialanalyse ist, für das Unter-
suchungsgebiet, ein Vorkommen von gebüsch-, baumfrei- und baumhöhlenbewohnenden Vogel- 
und Fledermausarten, holzbewohnender Käferarten sowie Falterarten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie nicht vollständig auszuschließen und bei der weiteren Planung zu berücksichtigen.  

Eine Gefährdung gebäudebewohnender Vogel- und Fledermausarten ist vorhabenbedingt nicht 
gegeben. Durch die festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung (Vermeidungsmaßnahmen) wird 
eine erhebliche Beeinträchtigung für nach BNatSchG geschützte Arten im Sinne des § 44 
BNatSchG vermieden.  

Durch die festgelegten Maßnahmen zur Vermeidung (Vermeidungsmaßnahmen) wird eine erhebliche 
Beeinträchtigung für nach BNatSchG geschützte Arten im Sinne des § 44 BNatSchG für den 
Bereich des Bebauungsplan „Schule und Sportzentrum, 2. Erweiterung“ vermieden.  

 

Die über den Bereich des Bebauungsplan „Schule und Sportzentrum, 2. Erweiterung“ hinaus-
gehende Fläche ist noch ungewiss im Hinblick auf die weitere Überplanung. Denn dafür gibt es 
keine konkrete Planungsabsicht. Dieser Bereich soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des 
konkreteren Bebauungsplanverfahrens angegangen und konkreter untersucht werden, um auf 
dieser Ebene abgearbeitet zu werden.  

In der weiteren Planungsphase ist eine weitergehende Erfassung der baumhöhlenbewohnenden 
Vogelarten im Streuobstbestand, der holzbewohnenden Käferarten sowie der Falterarten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie innerhalb dieses Bereiches erforderlich. 
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